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N o t r u f e  u n d  B e r e i t s c h a f t s d i e n s t e
Polizei:
Notruf 110
Polizeirevier Müllheim 07631 1788-0
Feuerwehr:
Notruf 112
24-Stunden Rohrreinigungs-Notdienst
Gebr. Förster GmbH 07824 2036
badenova-Störungsnummer 
(24-Stunden) ( Gas) 0800/2767767
EnergieDienst-Störungsnummer
24-Stunden (Strom) 07623/921818
Unfallrettungsdienst und
Krankentransporte 112
Vergiftungs- Informations-
Zentrale 0761 19240

Sozialstation Markgräflerland e.V.
Hauptstr. 147
Müllheim 07631 1777-0

Hospizgruppe 
Markgräflerland 07631 172682

KOBRA - Drogenberatung
Moltkestr. 1, Müllheim 07631 5017

Suchtberatungsstelle
Moltkestr. 1, Müllheim 07631 5015

Familienpflege des Caritasverbandes für den 
Landkreis
Ihre Familie braucht Unterstützung?  0761 8965-451
cv-familienpflege@caritas-bh.de
www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

Schuldnerberatung des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald
Offene Sprechstunde mittwochs 
von 14.00 - 16.30 Uhr
Stadtstr. 2, Nebengebäude, 4. OG, Raum 439 & 440

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörige Terminvereinbarung 
Tel. 07631-177728 (AB)

Notdienste/Ärzte
Wochenende (Sa. 08.00 - Mo. 08.00 Uhr)
Arzt:
Auskünfte über den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst 116 117
Zahnarzt:
Auskünfte über den zahnärztlichen 
Wochenenddienst 01803 222555-40
Tierarzt:
Auskünfte über den tierärztlichen Notdienst Mark-
gräflerland erfahren Sie unter
 07631  36536
Krankenhaus/ Helios-Klinik
Heliosweg, Müllheim 07631 88-0

Beratungsstelle für
Eltern, Kinder und Jugendliche
Bismarckstr. 3 - 5
79379 Müllheim 0761 2187-2411
Sprechzeiten nach tel. Vereinbarung

Defibrillatoren, Standorte in der Gemeinde:
1.  Cassiopeia Therme im Bademeisterraum
2.   Kurhaus im UG (Wiesen-Geschoss) 
 neben der Garderobe
3.  Feuerwehrgerätehaus Schweighof

Apothekendienste:
in der Woche 04.02.21 – 11.02.2021 

  
Donnerstag, 04. Februar 2021 
Flora Apotheke, Hauptstr. 123,  
79379 Müllheim, Tel: 07631/36340 

Freitag, 05. Februar 2021 
Schwarzwald-Apotheke, St.- Ulrich-Str. 2, 
79189 Bad Krozingen, Tel: 07633 - 41 05 

Samstag, 06. Februar 2021 
Apotheke am Schillerplatz, Werderstr. 23,  
79379 Müllheim, Tel: 07631 - 1 27 75 

Sonntag, 07. Februar 2021 
Bad Apotheke, Bahnhofstr. 23,  
79189 Bad Krozingen, Tel: 07633 - 9 28 40 

Montag, 08. Februar 2021 
Werder-Apotheke, Werderstr. 57,  
79379 Müllheim, Tel: 07631 - 74 06 00 

Dienstag, 09. Februar 2021 
Stadt-Apotheke, Hauptstr. 15,  
79219 Staufen im Breisgau, Tel: 07633 - 62 63 

Mittwoch, 10. Februar 2021 
Bad-Apotheke im Paracelsushaus, Freiburger Str. 20, 
79189 Bad Krozingen, Tel: 07633 - 15 01 50 

Donnerstag, 11. Februar 2021 
Fridolin-Apotheke, Müllheimer Str. 23, 79395 
Neuenburg am Rhein, Tel: 07631 - 79 37 00 

G e m e i n d e v e r w a l t u n g
Rathaus Badenweiler
Luisenstraße 5
Zentrale 07632/ 72-0
Fax 07632/72-169
rathaus@gemeinde-badenweiler.de
https://www.gemeinde-badenweiler.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag  8.30 -12.30 Uhr
Montag  14.00 -16.00 Uhr
Mittwoch  14.00 -17.00 Uhr

Bürgermeister
Vincenz Wissler  72-121

Sekretariat
Hofmann / Schlozer 72-121

Hauptamt
Amtsleiter Florian Renkert 72-120
Sandra Petalotis 72-123
Heidi Schlozer 72-124

Soziales/Renten
Jutta Foerster  72-125

Öffnungszeiten Sozialamt:
Montag - Freitag 08.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch 14.00 - 17.00 Uhr

Ordnungs- /Einwohnerwesen 
und Standesamt
Anja Bee 72-111
Annette Heß 72-112

Bauamt
Amtsleiter Michael Lacher  72-136
N.N. 72-134
Philipp Risch 72-135

Rechnungsamt
Amtsleiterin Sonja Dahlmann 72-127
Petra Weber 72-130
Sabrina Senft 72-128
Gemeindekasse
Laura Gugel 72-129 
Steuern
Fritz Mack  72-126
Svetlana Schlozer 72-119

Außerhalb der Dienstzeiten/privat
Bürgermeister
Vincenz Wissler  015150755439
1.Bürgermeisterstellvertreter
Hans-Dieter Paul  07632/5885
2.Bürgermeisterstellvertreter
Christian Baltes 07632/82480 

Wassermeister
Reiner Schwaab/Michael Schwab
Andreas Paul 0171/1966588

Kindertageseinrichtungen
Kindergarten Badenweiler
Oberer Kirchweg 29  07632/378

Kindergarten Schweighof
Klemmbachstr. 34/1  07632/5411

Schule 
René-Schickele-Schule
Weilertalstraße 46  07632/6424

Ortsverwaltungen
Lipburg/Sehringen
Ortsvorsteher: Dr. Michael Bachmann
Ernst-Scheffelt-Str. 18/1 07632/282
Sprechzeiten: 
Dienstag 19.00 – 19.45 Uhr
privat: Ob dem Felsen 3  07632/ 823305
Mobiltelefon 0170/9678699

Schweighof
Ortsvorsteher: Dirk Beckert
Klemmbachstr. 50 07632/315 
Sprechzeiten: 
Dienstag 18.00 – 19.00 Uhr
privat: Guggmühleweg 4  07632/ 6306

Förster
Jörg Pflüger
Mobiltelefon 0162/2550703
E-Mail:  joerg.pflueger@lkbh.de

Sport- und Freizeitbad Badenweiler
Weilertalstr. 72, 79410 Badenweiler
 07632/1581
Badenweiler Thermen und Touristik GmbH
Tourist-Information 07632/799-300
Cassiopeia Therme 07632/799-200

R e d a k t i o n s s c h l u s s

Immer freitags um 12.00 Uhr 
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Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag am 14. März 2021
1.   Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemeinde 

Badenweiler wird in der Zeit vom 22. Februar bis 26. Februar 
2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten beim Bürger-
meisteramt, Zimmer 1, Luisenstr. 5, 79410 Badenweiler (barri-
erefrei) für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahl-
berechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können 
Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2.   Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 26. Februar 2021 bis 12.30 Uhr beim 
Bürgermeisteramt, Zimmer 1, Luisenstr. 5, 79410 Badenweiler 
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3.   Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens am 21. Februar 2021 eine Wahl-
benachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.

4.   Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 48 
Breisgau durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilneh-
men. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1   eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person.
5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person, wenn

 a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 11 Abs. 
2 Satz 2 der Landeswahlordnung (bis zum 21. Februar 2021) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Landtagswahlgesetzes ver-
säumt hat,

 b)  ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 11 Abs. 2 der Landeswahlordnung oder 
der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Land-
tagswahlgesetzes entstanden ist,

 c)  ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeister be-
kannt geworden ist.

Der Wahlschein kann bis zum 12. März 2021, 18.00 Uhr, beim Bür-
germeisteramt, Zimmer 1, Luisenstr. 5, 79410 Badenweiler schrift-
lich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden. Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der 
Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden. Versichert ein Wahlberechtigter glaub-
haft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c an-
gegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

6.   Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen.

7.  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
7.1.  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
7.2.  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Brief-

wahl und
7.3.   einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem die 

vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden 
ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Gemeinde, die 
den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und die Wahl-
scheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben sind.

8.   Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch 
den Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine 
andere Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird.

9.   Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Badenweiler, den 04.02.2021

gez. V. Wissler, Bürgermeister 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g e n
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Mitteilungen und Beschlüsse aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 25.01.2021 
Mitteilungen der Verwaltung 
  
Empfehlung zum Umgang mit den Eltern-
beiträgen 
  
Bürgermeister Wissler ging auf die derzeitige 
Situation in Bezug auf die Elternbeiträge für 
den Zeitraum ab dem 16.12.2020 ein. 

Im Rahmen der Ministerpräsidentenkonfe-
renz vom 13.12.2020 wurde die Schließung 
der Schulen und Kindertageseinrichtun-
gen ab dem 16.12.2020 bis einschließlich 
10.01.2021 beschlossen. Eine Notbetreuung 
wurde bereitgestellt. In diesem Lockdown 
lagen nicht nur die Feiertage im Dezem-
ber und Januar, sondern auch die üblichen 
Schließtage der meisten Kindertagesein-
richtungen. Angesichts der geringen Zahl 
an lockdownbedingten Schließtagen bis 
zum 10.01.2021 erscheint es nach Aussage 
der kommunalen Spitzenverbände für ver-
tretbar, zunächst nicht auf die Erhebung der 
Elternbeiträge zu verzichten und von einer 
Erstattung abzusehen. Somit hat die Ge-
meinde die Gebühren für den Monat Januar 
2021 erhoben. 

Im Zuge der Ministerpräsidentenkonferenz 
vom 13.12.2020 wurde diese Einschränkung 
vom 05.01. bis 31.01.2021 und darüber hi-
naus evtl. bis zum 14.02.2020 bundesweit 
verlängert. Es stellt sich nun die Frage, wie 
mit den Elternbeiträgen weiter zu verfah-
ren ist. Hierzu haben sich die kommunalen 
Spitzenverbände an das Kultusministerium 
gewandt. Bis zum Sitzungsabend lag laut In-
formation von Gemeindetag und Städtetag 
Baden-Württemberg noch keine Rückmel-
dung vor. Solange diese nicht vorliegt, kann 
keine abschließende Entscheidung in Bezug 
auf die Gebühren getroffen werden. Für den 
Gebühreneinzug im Monat Februar hat Bür-
germeister Wissler deshalb entschieden, den 
Gebühreneinzug von wenigen Tagen bis zur 
Verkündung des Landes, ob Kindertages-
einrichtungen geöffnet werden können, zu 
verschieben. In Bezug auf die Notbetreuung 
befinden sich aktuell im Kindergarten Baden-
weiler rd. 35%, im Kindergarten Schweighof 
rd. 20 % und in der Schule rd. 20 % der Kinder 
und Schüler in der Notbetreuung. 

In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung 
wird Bürgermeister Wissler – wie bereits im 
Vorjahr – die erforderlichen Entscheidungen 
treffen und die Mitglieder des Gemeindera-
tes informieren. 
  
 
Entwicklung der Sparkasse Markgräfler-
land; Umwandlung der Filiale Badenwei-
ler in eine Selbstbedienungs-Geschäfts-
stelle 
Bürgermeister Wissler begrüßte zu diesem 
Tagesordnungspunkt Herrn Ulrich Feuer-
stein, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 
Markgräflerland und führte in die Thematik 
ein. 

Herr Feuerstein brachte sein Verständnis 
zum Ausdruck, dass die Kommunen sich um 
den Verlust der Serviceleistungen sorgen. 
Die Sparkasse ML hat sich diese Entschei-
dung nicht leichtgemacht. Betont wurde 
auch, dass diese nicht rein aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen getroffen worden ist, 
sondern vielmehr auf einem veränderten 
Kundenverhalten basiert. Die Frequentie-
rung der Filialen durch Kunden lässt deut-
lich nach. Begründen lässt sich dies mit dem 
stetigen Ausbau der digitalen Angebote wie 
z.B. das Online-Banking. Für Badenweiler ist 
die Umwandlung in eine SB-Geschäftsstelle 
sicherlich von größerem Vorteil, als eine end-
gültige Schließung der Filiale. 
  
Die Sparkasse ML hat sich auch Gedanken 
für Kunden mit eingeschränkter Mobilität 
gemacht. Hierzu werden künftig die Mitar-
beiter direkt bei den Kunden zur Beratung 
(„Heimservice“) nach Hause kommen. Herr 
Feuerstein sagte weiter zu, dass sämtliche 
Leistungen und Angebote im Rahmen von 
z.B. der Vereinsförderung weiterhin beste-
hen bleiben. 
  
Der Gemeinderat nahm den mündlichen 
Sachstandsbericht zur Kenntnis. 
  
  
Vergabe von Architektenleistungen 
zur Sanierung und Erweiterung der 
René-Schickele-Grundschule 
Bauamtsleiter Lacher führte in die Thematik 
ein, mit der sich der Gemeinderat bereits 
in mehreren Sitzungen befasst hat. Bür-
germeister Wissler ergänzte dahingehend, 
dass die Verwaltung den Wunsch nach einer 
Kostenschätzung aufgegriffen hat und von 
allen drei Büros diesbezüglich eine Absage 
eingereicht worden ist, da die erforderlichen 
Grundlagen nicht vorliegen. 
  
Die Verwaltung sieht daher eine Auftrags-
vergabe der Leistungsphasen 1 und 2 HOAI 
vor, um mit einer Grundlagenermittlung und 
einer Vorplanung nähere Daten zu erhalten. 
Dies wurde auch, so Bürgermeister Wissler, 
in einer gemeinsamen Sitzung der Frakti-
onsvorsitzenden und Sprecher anderer Par-
teien näher ausgeführt, um eine seriöse Aus-
gangslage mit Kostenschätzung zu erhalten. 
Die Kosten für die beiden Leistungsphasen 
liegen bei angenommenen Baukosten in 
Höhe von 3,0 Mio. Euro bei rd. 30.000 Euro, 
bei Baukosten von rd. 4,0 Mio. Euro bei rd. 
39.000 Euro. 
  
Im Anschluss gaben die jeweiligen Gemein-
deratsfraktionen ihre Stellungnahmen ab. 

Die SPD-Fraktion sprach sich nach einge-
hender Beratung für das Architekturbüro 
Zeller Eisenberg GmbH aus. Dieser Vorschlag 
wurde auch von der Gemeinderatsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen mitgetragen. Die 
CDU-Fraktion votierte für das Büro Höfler & 
Stoll aus Heitersheim. 

Aus der Diskussion ging eine deutliche Ten-
denz zum Büro Zeller | Eisenberg hervor. Die-
ses wurde sodann zu Abstimmung gestellt. 
  
Der Gemeinderat beauftragte mehrheitlich, 
mit dem Wunsch von der SPD-Fraktion etwa-
ige Zusatzleistungen mit zu vergeben, das 
Büro Zeller | Eisenberg architekten GmbH 
aus Müllheim mit den Architektenleistungen 
für die Leistungsphasen 1 und 2 HOAI. 
  

Werbegemeinschaft Markgräflerland 
GmbH;  
Beendigung der Mitgliedschaft der Ge-
meinde Badenweiler und Liquidation der 
Gesellschaft 
In der letzten Gesellschafterversammlung 
der „Werbegemeinschaft Markgräfler-
land GmbH“ wurde allen Gesellschaftern 
durch die Stadt Müllheim mitgeteilt, dass 
die Werbegemeinschaft aufgelöst werden 
soll. Müllheim, so Bürgermeister Löffler, 
möchte den Tourismus in die städtische 
„Bürgerhaus GmbH“ eingliedern. Falls die 
bisherigen Mitgliedsgemeinden an der 
Werbegemeinschaft interessiert sind, kön-
nen Sie in Zukunft über die Stadt Müllheim 
Dienstleistungen wie Internetauftritte und 
ähnliche Tourismus relevante Leistungen 
gegen Entgelt buchen. Nach derzeitigem 
Stand haben alle bisher beteiligten Gemein-
den einen Beitritt jedoch abgelehnt, da in 
dem Konstrukt der Eingliederung in die 
städtische „Bürgerhaus GmbH“, die Einfluss-
möglichkeiten für die Gemeinden komplett 
entfallen. Zudem erscheint es nicht ratsam, 
eine interkommunal getragene Gesellschaft 
aufzugeben, um von einer GmbH der Stadt 
Müllheim Leistungen zu beziehen. Dies wi-
derspricht dem Leitgedanken von interkom-
munaler Zusammenarbeit. Somit sind sich 
die Mitgliedsgemeinden der Werbegemein-
schaft Markgräflerland GmbH einig, dass die 
Gesellschaft aufgelöst und liquidiert werden 
soll, dies soll bei der nächsten Gesellschaft 
Versammlung am 01.03.2021 passieren. 
  
Deshalb haben die übrigen Gemeinden be-
schlossen, sich zur „Interkommunalen Ko-
operation Südschwarzwald“ mit Sitz in Bad 
Bellingen zusammenzuschließen. Die Kur- 
und Bäderverwaltung von Bad Bellingen 
verfügt über eine Abteilung mit sehr kom-
petenten Mitarbeitenden im Tourismus und 
Marketing. Von deren Fachwissen und Kapa-
zität können nun alle Gemeinden profitie-
ren. Die Vermarktung des Fremdenverkehrs 
muss regional flächendeckend aufgestellt 
sein, um erfolgreich zu sein. 
  
Die „Interkommunale Zusammenarbeit Süd-
schwarzwald“ ist auch kostengünstiger als 
die Werbegemeinschaft. Statt ca. 6.500 € fal-
len für eine vergleichbare Leistung durch die 
„Interkommunale Kooperation Südschwarz-
wald“ lediglich ca. 3.200 € pro Jahr an Kos-
ten an. Weitere Module wie Gastgeberver-
zeichnis, Wanderflyer u.a. können jederzeit 

A u s  d e m  G e m e i n d e r a t
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zusätzlich zum Basispaket gebucht werden. 
Durch die „Interkommunale Zusammenar-
beit Südschwarzwald“ wird die Vermarktung 
des Tourismus im Markgräflerland nicht nur 
breiter aufgestellt, sondern auch kosten-
günstiger und somit effektiver. 
  
Der Aufsichtsrat der Badenweiler Tourismus 
GmbH muss dem Beitritt in die „Interkom-
munalen Kooperation Südschwarzwald“ zu-
stimmen. 

Nach eingehender Diskussion sprachen sich 
alle Redner für die Beendigung der Mitglied-
schaft aus. In Bezug auf die Neuausrichtung 
gab es viele Fragen, die noch offen sind und 
vom Aufsichtsrat der Badenweiler Tourismus 

GmbH geklärt werden müssen. 
  
Der Gemeinderat stimmte der Beendigung 
der Mitgliedschaft und Liquidation der Wer-
begemeinschaft Markgräflerland GmbH zu. 
  
  
Annahme von Zuwendungen Privater an 
die Gemeinde Badenweiler (Sponsoring 
und Spenden) 
Der Gemeinderat nahm den Spendenbe-
richt mit Stand 31.12.2020 zur Kenntnis und 
stimmte der Annahme der Spenden zu. Für 
den Kindergarten Schweighof ging eine 
Spende von 300 Euro ein. Für die Sozialstif-
tung sind mehrere Einzelspenden in Summe 
von 1.650 Euro eingegangen. 

Aus dem Bauausschuss: 
Der Bauausschuss hat dem Bauantrag 
zur Anbringung einer Werbeanlage auf 
dem Grundstück Flst.Nr. 29/2, Luisenstr. 
10, zugestimmt. 

Weiterhin wurde zu dem Bauantrag auf 
Teilabbruch und Umbau des evangeli-
schen Gemeindehauses auf den Grund-
stücken Flst.Nr. 110 u. 110/1, Blau-
enstraße 3, das Einvernehmen erteilt. 

R a t h a u s  I n f o r m a t i o n e n

Gutscheinkarten für 2021 zum Landesfamilienpass 
Inhaber des Landesfamilienpasses können beim Sozialamt 
Badenwei ler, Zimmer 17, die Gutscheinkarten für das Jahr 2021 ab-
holen. 

Die Gutscheinkarten berechtigen zum kostenlosen bzw. einem er-
mäßigten Eintritt zum Besuch sehenswürdiger Baudenkmäler, An-
lagen usw. in Baden-Württemberg. 
  
Einen Landesfamilienpass können Familien erhalten, die 
1.  mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kindern in häus-

licher Gemeinschaft leben; 
2.  nur aus einem Elternteil bestehen und mit mindestens einem 

kindergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft le-
ben; 

3.  mit einem kindergeldberechtigten schwer behinderten Kind 
mit mindestens 50 v. H. Erwerbsminderung in häuslicher Ge-
meinschaft leben; 

4.  Hartz IV - oder kinderzuschlagsberechtigt sind und mit min-
destens ein oder zwei kindergeldberechtigten Kindern in 
häuslicher Gemeinschaft leben; 

5.  Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
erhalten und mit mindestens einem Kind in häuslicher Ge-
meinschaft leben. 

Der Landes-Familiepass wird auf Antrag einkommensunabhängig 
an die vorstehenden Berechtigten ausgestellt. Anträge und Pässe 
sind beim Bürgerbüro, Zimmer 1 Badenweiler erhältlich. 

Die Gemeinde Badenweiler sucht zum 01.09.2021 einen

AUSZUBILDENDEN FÜR DEN  
AUSBILDUNGSBERUF  

VERWALTUNGSFACHANGESTELLTER 
(M/W/D)

Wir wünschen uns eine motivierte Person, die in einer vielseiti-
gen Ausbildung die verschiedenen Bereiche der Kommunalver-
waltung kennen lernen möchte. Sorgfältiges Arbeiten und Ver-
antwortungsbewusstsein sind ebenso Grundvoraussetzung für 
das Erlernen des Berufes, wie die Fähigkeit, freundlich und hilfs-
bereit auf Menschen zugehen zu können. 

Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre. 

Ihre schriftliche Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Ko-
pien der beiden letzten Schulzeugnisse und ggfs. Bescheini-
gungen über geleistete Praktika richten Sie bitte bis spätestens 
28.02.2021 an die Gemeinde Badenweiler, Luisenstraße 5, 79410 
Badenweiler. Für nähere Auskünfte steht Ihnen Hauptamts-
leiter Florian Renkert, Tel. 07632/72-120 oder bewerbungen@ 
gemeinde-badenweiler.de gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

  
 
 

   

 

            Gemeinde Badenweiler 
Arbeiten, wo andere Urlaub machen… 

  
Die Gemeinde Badenweiler sucht zum 01.09.2021 einen 
 
 
 

Auszubildenden für den Ausbildungsberuf 
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) 

 
 
Wir wünschen uns eine motivierte Person, die in einer vielseitigen Ausbildung die 
verschiedenen Bereiche der Kommunalverwaltung kennen lernen möchte. 
Sorgfältiges Arbeiten und Verantwortungsbewusstsein sind ebenso 
Grundvoraussetzung für das Erlernen des Berufes, wie die Fähigkeit, freundlich 
und hilfsbereit auf Menschen zugehen zu können. 
 
Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Kopien der beiden 
letzten Schulzeugnisse und ggfs. Bescheinigungen über geleistete Praktika 
richten Sie bitte bis spätestens 28. Februar 2021 an die Gemeinde Badenweiler, 
Luisenstraße 5, 79410 Badenweiler.  
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Hauptamtsleiter Florian Renkert,  
Tel. 07632/72-120 oder bewerbungen@gemeinde-badenweiler.de gerne zur 
Verfügung.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Die Gemeinde Badenweiler, anerkanntes Heilbad, ca. 4.450 Ein-
wohner, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet und 
in Vollzeit eine 

STELLVERTRETENDE LEITUNG DES  
RECHNUNGSAMTES (M/W/D)

Den vollständigen Text der Stellenausschreibung finden Sie unter 
www.gemeinde-badenweiler.de.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 19.02.2021 
an das Bürgermeisteramt Badenweiler, Luisenstr. 5, 79410 Baden-
weiler oder per E-Mail in einem zusammenhängenden PDF-Do-
kument an bewerbungen@gemeinde-badenweiler.de.

Informationen und Auskünfte erteilt Ihnen gerne Rechnungs-
amtsleiterin Sonja Dahlmann, Tel. 07632/72-127.

Weitere Informationen unter: www.gemeinde-badenweiler.de
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Auszubildenden für den Ausbildungsberuf
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) 

 
 
Wir wünschen uns eine motivierte Person, die in einer vielseitigen Ausbildung die 
verschiedenen Bereiche der Kommunalverwaltung kennen lernen möchte. 
Sorgfältiges Arbeiten und Verantwortungsbewusstsein sind ebenso 
Grundvoraussetzung für das Erlernen des Berufes, wie die Fähigkeit, freundlich 
und hilfsbereit auf Menschen zugehen zu können. 
 
Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Kopien der beiden 
letzten Schulzeugnisse und ggfs. Bescheinigungen über geleistete Praktika
richten Sie bitte bis spätestens 28. Februar 2021 an die Gemeinde Badenweiler, 
Luisenstraße 5, 79410 Badenweiler.  
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Hauptamtsleiter Florian Renkert, 
Tel. 07632/72-120 oder bewerbungen@gemeinde-badenweiler.de
Verfügung.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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Sprechzeiten der Ortsvorsteher 
Liebe Einwohner von Schweighof und 
Lipburg-Sehringen, 
aufgrund der dynamischen Entwicklung 
des Coronavirus werden wir weiterhin (bis 
einschließlich 14. Februar) keine Sprech-
stunden anbieten können. 

Unabhängig davon sind wir (wie bisher 
schon) telefonisch oder per E-Mail erreich-
bar:  
•	 Dirk Beckert: Tel. 07632-6306, Handy 

0172-3683703, E-Mail:  
ov.schweighof@gemeinde-badenweiler.de

•	 Dr. Michael Bachmann: Tel. 07632-
823305, Handy 0170-9678699, E-Mail:  
ov.lipburg@gemeinde-badenweiler.de

 
  
Bleiben Sie gesund! 
  
Dirk Beckert
Ortsvorsteher Schweighof 

Dr. Michael Bachmann 
Ortsvorsteher Lipburg-Sehringen 

 

Teamplayer 
gesucht 

 
 

für die Ganztageseinrichtung in Badenweiler 
eine pädagogische Fachkraft bzw. 

einen Erzieher (m/w/d)  
in Vollzeit für den Bereich U3 / GT 

für die VÖ- Einrichtung in Schweighof 
eine pädagogische Fachkraft bzw. 

einen Erzieher (m/w/d)  
in Vollzeit für den Bereich Ü3 / VÖ 

Außerdem bieten wir ab September 2021 in beiden 
Kindertageseinrichtungen sowie der René-Schickele-
Schule mehrere Plätze für  

 Anerkennungspraktikanten (m/w/d) und für  
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

 

Den vollständigen Text der Stellenausschreibungen finden 
Sie unter www.gemeinde-badenweiler.de 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 
15.02.2021 an das Bürgermeisteramt Badenweiler, 
Luisenstr. 5, 79410 Badenweiler oder per E-Mail in einem 
zusammenhängenden PDF-Dokument an 
bewerbungen@gemeinde-badenweiler.de. 

Informationen und Auskünfte erteilt Ihnen gerne 
Hauptamtsleiter Florian Renkert unter 07632/72-120. 

Teamplayergesucht für die  
Ganztageseinrichtung in Badenweiler 

EINE PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT BZW. EINEN ERZIEHER 
(M/W/D) IN VOLLZEIT FÜR DEN BEREICH U3 / GT 

für die VÖ- Einrichtung in Schweighof 

EINE PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT BZW. EINEN ERZIEHER 
(M/W/D) IN VOLLZEIT FÜR DEN BEREICH Ü3 / VÖ 

Außerdem bieten wir ab September 2021 in beiden Kindertageseinrichtungen sowie der 
René-Schickele-Schule mehrere Plätze für 

ANERKENNUNGSPRAKTIKANTEN (M/W/D) UND FÜR EIN 
FREIWILLIGES SOZIALES JAHR (FSJ)

Den vollständigen Text der Stellenausschreibungen finden Sie unter www.gemeinde-ba-
denweiler.de

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 15.02.2021 an das Bürgermeister-
amt Badenweiler, Luisenstr. 5, 79410 Badenweiler oder per E-Mail in einem zusammen-
hängenden PDF-Dokument an bewerbungen@gemeinde-badenweiler.de.

Informationen und Auskünfte erteilt Ihnen gerne Hauptamtsleiter Florian Renkert unter 
07632/72-120.

Ausschreibung zur Verpachtung des Bistros/Cafes/Restaurants im 
Kurhaus in Badenweiler 
Gegenstand der Ausschreibung: 
Bistro/Café/Restaurant im EG des Kurhauses, ca. 200qm im Innenbereich ca. 60-80 Sitz-
plätze, Terrasse im Außenbereich ca. 40 Sitzplätze, zzgl. Küche, Kühlzellen, Lagerräume. 
  
Öffnungszeiten: 
Ganzjahresbetrieb/7-Tage-Woche (Ruhetag verhandelbar) / 
10:00h - 22:00h (frühere Schließzeit abends verhandelbar) 
  
Gastronomisches Angebot 
Der Badenweiler Tourismus GmbH ist es ein Anliegen, dass das gastronomische Angebot 
entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner und Gäste von Badenwei-
ler zu gestalten ist. 
  
Laufzeit: 
3 Jahre mit Verlängerungsoption (beginnend ab: 15.03.2021) 
  
Die Bewerber werden gebeten die schriftlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 
15.02.2021 an folgende Adresse zu senden: 

Badenweiler Tourismus GmbH i. Gr. 
Luisenstr.5 
79410 Badenweiler 
  
Die Entscheidung erfolgt nach Beurteilung des detaillierten Betriebs-Konzepts, den Vor-
schlägen zur Angebotsgestaltung (Öffnungszeiten, Speise-und Getränkeangebot), Quali-
fikation sowie Referenzen des Bewerbers. 
  
Bei weiteren Fragen zur Ausschreibung oder einer gewünschten Besichtigung wenden 
Sie sich bitte an die Tourist-Information (Montag-Freitag 09.00-12:00h, Tel. 07632 799-300) 
  
Badenweiler Tourismus GmbH i. Gr.

Restaurants in Badenweiler 
Aufgrund der aktuellen Lage bieten fol-
gende Betriebe Ihre Speisen zur Abho-
lung an: 
 
•	 Kaffee Gerwig, Luisenstr. 15,  

79410 Badenweiler, im November 
Kuchenverkauf, Donnerstag – Sonntag 
von 10.30 – 16.00 Uhr,  
Telefon: +49 7632 279 
cafe.gerwig@gmail.com  
https://www.cafe-gerwig.de/ 

 
•	 Pizzeria Restaurante „Il Cappero“,  

Luisenstr. 7, 79410 Badenweiler 
Freitag & Samstag  
von 17.30 – 20.00 Uhr  
Bietet alle Gerichte zum Abholen an!  
Tel. 07632/4319854 

 
•	 Landgasthof Grüner Baum Sehringer 

Str. 19, 79410 Badenweiler-Sehringen 
Freitag bis Sonntagabend – Bestel-
lung ab 15 Uhr möglich, Abholung 
zwischen 17 und 19 Uhr  
Sonntagmittag – Bestellung ab 10 Uhr, 
Abholung von 12-13.30 Uhr 
Telefon: +49 7632 7569385  
info@gruener-baum-sehringen.de  
http://gruener-baum-sehringen.de/ 

  
Sind auch Sie Betreiber eines örtlichen 
Restaurants/Hotels und bieten Ihre 
Speisen zur Abholung an? Dann dür-
fen Sie sich gerne mit uns telefonisch 
unter 07632/72-121 oder per E-Mail:  
rathaus@gemeinde-badenweiler.de in 
Verbindung setzen. Die Information wird 
im Mitteilungsblatt „Badenweiler aktuell“ 
und auf der Homepage der Gemeinde 
Badenweiler veröffentlicht. 

#GemeinsamGegenCorona 
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Nachbarschaftshilfe während 
der Corona-Pandemie: 
Sie kennen eine Person/Personenkreis 
aus Badenweiler, Lipburg-Sehringen oder 
Schweighof die Hilfe benötigt oder befin-
den sich selbst in einer Notlage? Dann dür-
fen Sie sich gerne direkt an unten stehende 
Personen wenden. 
  
Felix Odebrecht:  0176 70 62 68 18 
Johannes Goetschin:  0157 81 71 27 15 
Thierry Grün:  07632 6099925 
Anna Grether:  0157 80 79 54 28 
Raphael Hafner:  0157 73 68 62 01 
Stephen Spanjer:  0160 6131569 
Felix Keller:  0176 24 43 88 16 
  
Die Ehrenamtlichen bieten in dieser heraus-
fordernden Zeit ihre Unterstützung an, die 
aufgrund ihres Alters, Immunsystems oder 
Gesundheitszustandes besser zu Hause blei-
ben sollten. 
  
In Badenweiler, Lipburg-Sehringen und 
Schweighof stehen wir in schwierigen Zei-
ten zusammen - Gemeinsam gegen Corona! 
 
 

„Spitze auf dem Land“ für zu-
kunftsorientierte Unternehmen 
Für innovative kleine und mittlere Unterneh-
men im Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald bietet sich mit dem Landesprogramm 
„Spitze auf dem Land“ jetzt noch eine beson-
dere Möglichkeit, Investitionen gefördert zu 
bekommen. Das Land Baden-Württemberg 
fördert mit dem Programm „Spitze auf dem 
Land“ Investitionen in Gebäude, Maschinen 
und Anlagen zur Entwicklung und wirt-
schaftlichen Nutzung neuer oder verbesser-
ter Produkte und Dienstleistungen. Dafür 
gibt es Zuschüsse von bis zu 20 Prozent und 
bis zu 400.000 Euro – in besonders gelager-
ten Fällen auch bis zu 500.000 Euro. 
  
Interessierte Unternehmen wenden sich 
an ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung. 
Anträge können dort laufend eingereicht 
werden, zweimal jährlich werden die vorlie-
genden Aufnahmeanträge von einem Aus-
schuss auf Landesebene bewertet. Um in 
den nächsten Projektauswahlausschuss zu 
gelangen, müssen Unternehmen ihre Anträ-
ge bis 28. Februar 2021 eingereicht haben. 
  
Für Landrätin Dorothea Störr-Ritter passt das 
Programm besonders gut zu den gegenwär-
tigen Herausforderungen für die heimische 
Wirtschaft: „Innovationen sind der Schlüssel 
zu internationaler Wettbewerbsfähigkeit. 
Gerade für unsere zahlreichen kleinen und 
mittleren Unternehmen im Landkreis ist die 
Förderung eine sinnvolle Unterstützung im 

international harten Wettbewerb und hilft 
noch leistungsfähiger zu werden.“ 
  
Das für die Jahre 2021 bis 2027 beim Minis-
terium für ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz Baden-Württemberg angelegte 
Programm wird aus Landesmitteln und dem 
Fonds für regionale Entwicklung der EU 
finanziert. Besonders im Fokus stehen Un-
ternehmen mit Standort auf dem Land, die 
Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie voran-
bringen. Zuwendungen unter 200.000 Euro 
werden nicht bewilligt, bereits begonnene 
Vorhaben können nicht bezuschusst wer-
den. Weitere Informationen zum Programm 
und zur Antragstellung finden Interessierte 
auf der Internetpräsenz des Ministeriums 
unter https://mlr.baden-wuerttemberg.de 
 
 

Die Wasserhärte  
der Gemeinde Badenweiler und für alle 
Ortsteile beträgt 7° d.H. dies entspricht 1,2 
mmol/l Gesamthärte. Dieser Wert wurde am 
01.02.2021 gemessen.  
  
Die Härtegrade sind folgenden Bereichen 
zuzuordnen: 

Härtebereich 1   (weich)
0 bis 7 °dH bis 1,3  mmol/l 

Härtebereich 2   (mittel)
8 bis 14 °dH   1,3-2,5  mmol/l 

Härtebereich 3   (hart)
15 bis 21 °dH 2,5-3,8 mmol/l 

Härtebereich 4   (sehr hart)
22 bis  29 °dH über 3,8 mmol/l 
  
Ein Grad dH entspricht 0,179 mmol/l. 
  

 

A b f a l l - Ve r w e r t u n g

Graue Tonne:  
(Restmüll) 18. Februar 2021  
 
Papiertonne: 03. März 2021 
  
Gelber Sack: 18. Februar 2021 
 
Biotonne: 10. Februar 2021 
  
Die Breisgau Kompost GmbH Müllheim 
bleibt am Rosenmontag (15.02.2021) ge-
schlossen.  
 
Nähere Informationen zu Abfallfragen fin-
den Sie auf der Homepage 
www.breisgau-hochschwarzwald.de/alb 

S e n i o r e n

Kreisimpfzentrum Müllheim: 
Derzeit keine Terminbuchungen 
möglich 

Am 22. Januar hat das Kreisimpfzentrum in 
Müllheim seine Arbeit aufgenommen. Alle 
Termine für das Kreisimpfzentrum Müllheim 
für die nächsten Wochen sind bereits aus-
gebucht, sodass derzeit keine Termine ver-
geben werden können, weil die Hersteller 
nicht genügend Impfstoff liefern können. 

Der DRK-Kreisverband Müllheim e.V. bietet 
für Seniorinnen und Senioren über 80 Jah-
ren über die Telefonnummer 07631/1805-15 
(Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 13 bis 16 Uhr) Unterstützung bei der Bu-
chung eines Impftermins an. Das Angebot 
richtet sich ausdrücklich an Ältere, die selbst 
nicht in der Lage sind und keine Angehöri-
gen oder andere Personen haben, die ihnen 
bei der Anmeldung helfen können. In die-
sem Zusammenhang weist das DRK darauf 
hin, dass die Terminvergabe zentral organi-
siert ist und der DRK-Kreisverband Müllheim 
e.V. keinen Einfluss auf die Vergabe nehmen 
kann. Termine für die Impfungen können 
nur über die zentrale Nummer 116117 oder 
über www.impfterminservice.de gebucht 
werden. 

Bei vielen Anrufen in der vergangenen Wo-
che entstand der Eindruck, dass das DRK in 
Müllheim über zusätzliche Slots oder Kon-
tingente verfügt. Dies ist leider nicht der Fall. 
Die ehrenamtlichen Helfer des DRK müssen 
sich genauso online einloggen oder die Hot-
line-Nummer anrufen, um nach Terminen 
zu fragen. Nach wie vor sei Impfstoff nicht 
in ausreichender Menge vorhanden, sodass 
zum jetzigen Zeitpunkt nur ganz begrenz-
te Terminvergaben möglich sind. Gerlinde 
Engler, DRK-Kreisgeschäftsführerin, bittet 
alle um Geduld und auch Verständnis für die 
aktuelle Situation. 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Evangelisches Pfarramt 
Blauenstraße 3 
79410 Badenweiler 

Tel.: 07632 387 Fax 0763 /823511 
badenweiler@kbz.ekiba.de 
  
Gemeindepfarrer: Dietmar Bader 
Kur- und Klinikseelsorge: N.N. 
  
Gottesdienstplan für Badenweiler und 
Außenorte 
  
Wochenspruch:
Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so ver-
stockt eure Herzen nicht.  Hebräer 3, 15 
  
Sonntag, 07.02.2021 
Badenweiler
09:30 Uhr Gottesdienst, Pfr. Bader 
  
Mittwoch, 10.02.2021 
Badenweiler
17:00 Uhr  Musikalischer Abendgottes-

dienst in der Pauluskirche, Kan-
tor Horst Nonnenmacher, Pfr. 
Bader 

Wochenspruch:  
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, 
und es wird alles vollendet werden, was ge-
schrieben ist durch die Propheten von dem 
Menschensohn.  Lukas 18, 31 
  
Sonntag, 14.02.2021 
Badenweiler
09:30 Uhr  Gottesdienst, Pfr. i.R. Jobst 
  
Anmeldepflicht zu allen Gottesdiensten 
in Badenweiler 
Unter Beachtung der geltenden Vorschriften 
wie Abstand einhalten, Mund- und Nasen-
masken tragen, sowie nicht Singen finden 
in der evangelischen Pauluskirche in Baden-
weiler auch in den Zeiten enger Einschrän-
kungen Gottesdienste statt. Am Sonntag-
morgen beginnt die rund 30-minütige Feier 
um 9.30 Uhr. Und jeden zweiten Mittwoch 
ab 27.Januar 2021 bieten wir um 17.00 Uhr 
eine kurze musikalische Abendandacht an. 
Änderungen werden bekannt gegeben. An-
melden sollten Sie sich telefonisch über die 
Nummer des Pfarramtes: 07632/387 (gege-
benenfalls auf den Anrufbeantworter spre-
chen) oder per Mail bei der Pfarramtsadres-
se: badenweiler@kbz.ekiba.de 
  
Öffnungszeiten der Pauluskirche 
Jetzt in der dunklen Jahreszeit ist die Kirche 
nur von 14:30 bis 16:30 geöffnet. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
  
Bürozeiten des Evang. Pfarramtes: 
Montag geschlossen 
Dienstag, 10.30 – 12.00 Uhr., 
Mittwoch: 15.00-17.00 Uhr 
Donnerstag und Freitag: 10.00 – 12.00 Uhr 

Der	Anrufbeantworter	wird	eingehende	Telefo-
nate	aufzeichnen.	Wir	bitten	um	Verständnis!	 

Ansprechpersonen 
Gemeindepfarramt: Pfarrer Dietmar Ba-
der 
Kur- und Klinikseelsorge: N.N. 
Pfarrbüro: Birgitt Kamm 

Bücherei:  mit Leseraum im Evangelischen 
Gemeindezentrum Badenweiler, Blauenstra-
ße 3. Die Bücherei ist während der Bürozei-
ten des Pfarramtes geöffnet; Bücher können 
auf Vertrauensbasis entliehen werden. 
  
Kirchenmusik/Kantorei/Gospelchor 
„Taktlos“: 
Ansprechpartner ist Herr Nonnenmacher - 
Tel.: 07631 740979 

Bläserkreis:
Hr. Suger Tel.: 07631 173657 

Pfadfinder: Die Gruppenstunden der Pfad-
finder im Evangelischen Gemeindezentrum 
Badenweiler können bei der Stammesführe-
rin: Torge Hiort; E-Mail: w.l.v.h@gmx.de, oder 
Handy: 015231989227 erfragt werden. 

Katholische Kirchengemeinde 
St. Peter, Badenweiler
Amtsgartenweg 1, 
Tel.: 07632-823829-0 FAX: -11 
pfarramt.badenweiler@ 
se-markgraeflerland.de 
Homepage: www.se-markgraeflerland.de

GOTTESDIENSTE
Samstag, 06.02.2021 
18.30 Uhr Heilige Messe in Müllheim mit 
Austeilung des Blasiussegens

Sonntag, 07.02.021 
09.30 Uhr   Heilige Messe mit Austeilung 

des Blasiussegens

11.00 Uhr   Heilige Messe in Müllheim mit 
Austeilung des Blasiussegens

Dienstag, 09.02.2021 
17.30 Uhr  Heilige Messe

Donnerstag, 11.02.2021 
16.50 Uhr  Rosenkranzgebet
17.30 Uhr  Heilige Messe 
 
Zwei Gottesdienste mit Chor- und Instru-
mentalmusik 
Am Sonntag, 07.02.21, werden die Gottes-
dienste in den beiden großen evangelischen 
Kirchen des Regionalkantorats in Müllheim 
und Badenweiler mit Instrumental- und 
Chormusik mitgestaltet. 

Dem 2. Sonntag vor der Passionszeit mit 
dem Beinahmen Sexagesimae – 60 Tage 
vor Ostern, liegt das biblische Gleichnis 
vom Sämann zugrunde, sowie Ausschnitte 
aus Psalm 119, „Dein Wort ist meines Fußes 
Leuchte und ein Licht auf meinem Wege“. 

Im Gottesdienst um 10.00h in der Ev. 
Stadtkirche Müllheim erklingen Werke für 
Solo-Posaune und Orgel. Es spielt die junge 
versierte Posaunistin, Hochschulstudentin 
der Freiburger Musikhochschule und Leite-
rin des hiesigen Bläserkreises Müllheim-Ba-
denweiler, Karoline Stängle. An der Orgel 
begleitet von Kantorin Beata Veres-Nonnen-
macher. 

Im Gottesdienst um 9.30h in der Ev. Pau-
luskirche Badenweiler wird sich ein kleines 
Solo-Ensemble des Bezirksgospelchores 
Takt-Los! mit Chormusik einbringen und 
dem Gotteswort durch Liedformen und Gos-
pelsongs eine besondere Gewichtung ver-
leihen. Leitung, E-Piano und Gesang: Regi-
onalkantor Horst K. Nonnenmacher. Es sind 
zu diesen Gottesdiensten keine vorherigen 
Anmeldungen notwendig. Corona-Schutz-
maßnahmen gelten sowie durchgehend 
Maskenpflicht. 

K i r c h l i c h e  N a c h r i c h t e n
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Staatsbad Badenweiler GmbH – neuer Name der Badenweiler Th emen und Touristik GmbH
Seit dem 22. Januar 2021 fi rmiert die ehema-
lige BTT als Staatsbad Badenweiler GmbH

Die Corona-Pandemie und ihre fi nanziellen 
Auswirkungen ließen im letzten Jahr die 
Gesellschafterstruktur der Badenweiler Ther-
men und Touristik GmbH ins Wanken gera-
ten. Zum 1. Juni 2020 übernahm das Land 
Baden-Württemberg zusätzlich die Gesell-
schafteranteile des örtlichen Gewerbever-
eins „Pro Badenweiler e. V. “ und der beiden 
regionalen Banken. So wurde das Land zum 
Mehrheitsgesellschafter der BTT. Gemäß Ver-
einbarung ging der noch bei der Gemeinde 
Badenweiler verbliebene Anteil an der Ge-
sellschaft zum 31.12.2020 ebenfalls an das 
Land Baden-Württemberg über.

Als nunmehriger Alleingesellschafter brach-
te das Land jetzt eine Umfi rmierung der 
BTT auf den Weg, die zum 22. Januar 2021 

gerichtlich fi xiert wurde: Staatsbad Baden-
weiler GmbH. Unter den vier baden-würt-
tembergischen Staatsbädern (Baden-Baden, 
Bad Mergentheim, Bad Wildbad) führt Ba-
denweiler neben Bad Wildbad nun auch die 
Bezeichnung „Staatsbad“ in seinem Gesell-
schaftsnamen.

Darin soll als sichtbares Zeichen zum Aus-
druck kommen, dass das Land auch zukünf-
tig hinter seinem „Staatsbad“ in Badenweiler 
stehen wird. Das ist besonders bemerkens-
wert im Hinblick auf die anstehenden Reno-
vierungs- und Umbauarbeiten an der Cassi-
opeia Therme.

Die Staatsbad Badenweiler GmbH verant-
wortet zukünftig, neben der Cassiopeia Ther-
me, den Kur- und Schlosspark mit seiner Kur-
parkgärtnerei, die Römische Badruine, das 
Lustschlösschen Belvedere, die Wandelhalle 

im Kurpark, den Hildegard von Bingen-Gar-
ten (unterhalb der „Kaff eemühle“) und den 
in der Region einzigartigen Gutedelgarten.

Wie schon in den vergangenen Jahren kön-
nen interessierte Bürger/innen und Gäste 
Anfragen zu Veranstaltungen (wie Hochzei-
ten) im Kurpark oder an anderen ganz be-
sonderen Orten der Parkanlage an die neue 
Staatsbad Badenweiler GmbH richten. Die 
eigentlichen Trauungstermine sind weiter-
hin direkt bei der Gemeindeverwaltung zu 
erfragen.

Für weitere Informationen stehen die Mit-
arbeiter/innen der Staatsbad Badenweiler 
GmbH unter den bekannten Telefonnum-
mern gerne zur Verfügung. „Aktuelles“ und 
„Wichtiges“ fi ndet man wie gewohnt unter 
dem Internetauftritt www.badenweiler.de. 

B a d e n w e i l e r  T h e r m e n  To u r i s t i k

Eselstupfer Badenweiler 

Der Narr: 
Der Zunftabendersatz auf Papier! 

In Zusammenarbeit mit den Blauen Kobold und Guggemuhlis. 
Für nur läppische 3€! Verkauf am 6.2, 11:11Uhr. 

Wir bringen dir „der Narr“ bis zur Haustüre. Alles Kontaktlos! Lieferzeitraum: 
11:11 bis 14:11Uhr, Liefergebiet: Badenweiler + Ortsteile (Schweighof, Lipburg- 
Sehringen, Niederweiler, Müllheim). 

Vorbestellung über Facebook, Instagram, Mail: Eselstupfer@web.de oder via 
Whatsapp an die: 0160-91710825. Weiterer Verkauf ab dem 08.02. bei Metzgerei 
Hofmann, Bäckerei Kirschner Badenweiler und Sportgaststätte Römerberg, nur so-
lange der Vorrat reicht! 

V H S  •  M u s i k s c h u l e
Volkshochschule Markgräfl erland/Jugendkunstschule Markgräfl erland 
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim, 
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499 
E-Mail: info@vhs-markgraefl erland.de, 
Internet:  www.vhs-markgraefl erland.de  

Bürozeiten: 
Montag 09.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr 
 14.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr 
 14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag 09.00 – 12.00 Uhr 

Neues Semester – Neues Programm 
Das neue Programmheft Frühjahr/Sommer 
2021 wird ab 03.02.21 wie gewohnt an alle 
Haushalte der Mitgliedsgemeinden verteilt 
und liegt ab 08.02.21 an diversen öff entli-
chen Stellen wie z.B. der Mediathek Müll-
heim, Buchhandlung Beidek, den Gemein-
deverwaltungen und natürlich in der VHS 
Geschäftsstelle aus. Im Internet können Sie 
das Programm bereits ab dem 26.01.21 ein-
sehen und sich rund um die Uhr online an-
melden. Wir freuen uns auf Sie im nächs-
ten Semester. 

Ihr Team der Vhs Markgräfl erland 

Ve r e i n s n a c h r i c h t e n
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Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
Online-Fortbildung für Anbieter von Urlaub auf Bauern- und Winzerhöfen 
  
Der Urlaub auf dem Bauern- oder Winzerhof 
erfreut sich einer immer größer werdenden 
Beliebtheit. Der Fachbereich Landwirtschaft 
des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarz-
wald bietet in Zusammenarbeit mit dem 
VLF Titisee-Neustadt eine zweitätige On-
line-Fortbildung zum Thema Webseitenge-
staltung für Anbieter von Urlaub auf Bauern- 
und Winzerhöfen an. 

  
In der Online-Fortbildung verrät die Refe-
rentin und Marketingberaterin Susanne 
Kaufmann, wie Gastgeber mit einem anspre-
chenden Konzept ihre Urlaubsangebote auf 
einer eigenen Homepage darstellen können. 
Die Fortbildung deckt ein breites Themens-
pektrum von der „smarten Organisation bis 
zum mobilen Cocooning „ ab. 

Die Fortbildung findet am 24.02 und 03.03 
2021 jeweils von 14:00 Uhr - 15:30 Uhr statt 
und ist als Webex-Seminar gestaltet. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 25,00 Euro. 

Die Zugangsdaten für das Webex-Seminar 
erhalten die Teilnehmenden nach Zahlungs-
eingang. Anmeldungen sind bis 10.02.2021 
telefonisch unter 0761 2187–5922 oder per-
E-Mail an hannelore.green@lkbh.de möglich. 

I n f o r m a t i o n e n  v o m  L R A  B r e i s g a u - H o c h s c h w a r z w a l d

S o n s t i g e s
Sozialstation Markgräflerland 
Spendenübergabe Faber Stiftung 

 von	links	nach	rechts:	U.	Fuhr,	D.	Hirth,	Sozialsta-
tion	sowie	H.	Muglin,	Faber-	Stiftung

Um sicher und bequem in die Gruppenan-
gebote für Menschen mit kognitiven Ein-
schränkungen oder einer Demenzerkran-
kung in den verschiedenen Gemeinden im 
Einzugsgebiet der Sozialstation zu kommen 
möchte die Sozialstation einen behinderten-
gerechten Kleinbus anschaffen. Das bisher 
verwendete Fahrzeug ist dafür auf Dauer zu 
klein. Sehr groß ist daher die Freude, dass die 
in Stuttgart ansässige Faber-Stiftung einen 
Betrag von € 15.000 zur Verfügung gestellt 

hat. „Damit ist der halbe Bus schon fast ge-
wonnen!“, freut sich Diana Hirth, geschäfts-
führender Vorstand der Sozialstation. Ein 
kompetenter Fahrer ist auch schon gefun-
den. Nun fehlt nur noch in etwa der gleiche 
Betrag, um ein geeignetes Fahrzeug finan-
zieren zu können. „Die Gruppenangebote 
tun den Menschen so gut. Und wir müssen 
jetzt an die Zeiten nach der Pandemie den-
ken, wenn wieder mehr Gäste erwartet wer-
den!“ so Ulla Fuhr die bei der Sozialstation 
für die Angebote für Menschen mit Demenz 
zuständig ist. 

Die Faber-Stiftung hat neben der Hilfe für 
sterbende Menschen vor allem alleinstehen-
de und Menschen mit Demenz im Blick. Die 
Spende ist für die Sozialstation die größte 
Einzelgeldspende, die sie in den letzten Jah-
ren erhalten hat. Nun hofft man, dass sich 
weitere Unterstützer finden, um den Men-
schen mit Demenz einen guten und beque-
men Transport zu ermöglichen und ganz ne-
benbei auch die Angehörigen zu entlasten. 

Gerade in Zeiten der Pandemie ist die Gefahr 
groß, dass Menschen mit Demenz in eine 
Isolation geraten. Die Sozialstation Markgräf-
lerland hat deshalb ihre Gruppenangebote 

für diese Menschen seit Juni wieder aufge-
nommen und bisher im geschützten Regel-
betrieb beibehalten. Mit strengen Hygiene-
richtlinien und verkleinerter Personenzahl, 
und damit so sicher wie nur möglich für die 
Gäste. Kontinuierlich kann damit jede Woche 
an mehreren Tagen der Einsamkeit und Isola-
tion vorgebeugt werden. 

In Badenweiler findet jeden Montag von 
14.30 Uhr bis 17.30 Uhr im katholischen Ge-
meindesaal ein Gruppenangebot statt. Der 
Ablauf bietet immer wiederkehrende Rituale 
und Strukturen, bei dem sich das Tempo an 
den Möglichkeiten der Gäste orientiert. So 
gehören beispielsweise einfache, anregen-
de Bewegungsübungen, dazu. Es gibt die 
Möglichkeit kreativ zu sein, beispielsweise 
bei jahreszeitlichen Aktivitäten. Gerne ver-
gnügen sich die Gäste auch beim geselligen 
Spielen. Zu kurz kommt nie das Erzählen 
aus vergangenen Zeiten und das Musikhö-
ren. Die Kosten für das Angebot können in 
der Regel über die Pflegekasse abgerechnet 
werden. Anmeldung erforderlich! 

Kontakt: Sozialstation Markgräflerland Müll-
heim, Ulla Fuhr 07631/17 77-26 oder 17 77-0 



Kinderarzt aus der Schweiz 
sucht Zweitwohnsitz im Markgräflerland zu kaufen über 
Postbank Immobilien GmbH | Tel.: 0761/15678-161 

2-Zi.-Whg. gesucht 
ruhig, hell, Terrasse, Badewanne. Rentnerin, 
65 J., NR mit 2 Katzen. • H 0176 557 566 56 

Suche Garage in Badenweiler 

07632 82 82 242 



Sanitäre Anlagen
Meisterbetrieb für
Gas- und Wasserinstallationen
Baublechnerei-Gasheizungen
T. 07632/892124

79410 Badenweiler


